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Ihr Antrag, gestellt drrch Rechtsanwalt Lindner am 13.ß.2010

Sehr geehrte Damen und Herren,

Gegenstand Ihres oberi genannten Antages ist die Bernteilungnach $ 2 Abs. 5 Waffi der
Schusswaffe:

halbautomatische Büchse AR 15 der ß'ima Schmeisser GmbH
im Kaliber 223 Rem. | 5,56 x 45 mm

Bild: MusterwaffeAR 15 Lnframatch

Die Schusswaffe ,Schmeisser AR 15s soll auch abweichend von den vorgelegten Muster-
waffen (AR 15 Ultramatch, AR 15 M 5, AR 15 Uttamatch STS) in folgenden Versionen
angeboten werden.
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sErrE2voilo Die folgenden Aussagen betreffen alle Modelle in gleicher Weise:

Modellbe-
zeichnrmg

Handschutz Lauflänge
in mm

Gesamtläinge
vonLaufund
Verschluss in
geschlossener

Stellune inmm

Waffen-
gesamtlänge
ohne MFD in

mm

Schaftausftihrung

AR15 M4 Quad-Rail 374 553 851
Einschiebbarer
KS-Schaft

ARIs M5 Qrlad-Rail 425 609 907
Einschiebbarer
KS-Schaft

AR15 A4 Quad-Rail 425 609 n7 Kunststoffschaft
fest

AR15 A4 Quad-Rail 508 692 990
Kunststoffscbaft
fest

ARl5
tllta-
match

Quad-Rail
425 608 893

Kunststoffschaft
fest

ARl5
Ultra-
match

Quad-Rail
508 691 976

Krmststoffschaft
fest

ARI5
Ultra-
match

Tubular
425 608 893

Krmststoffschaft
fest

ARl5
ul-
tramatch

Tubular
508 691 976

Kunststotrschaft
fest

AR15I.JI.
uamatch
STS

Quad-Rail
508 691 976

Krmststotrschaft
fest

ARI5
Ljltra-
match STS

Quad-Rail
609 792 1077

Kunstsüoffschaft
fest

ARl5
Ultra-
match STS

Tubular
508 69r 976

Krmststoffschaft
fest

ARl5
TJI.
tamatch
STS

Tubular

609 792 r077
Kunststoffschaft
tu

ARI5
M4-Solid

Qnad-Rail-
Inteeral

374 553 870
Einschiebbarer
KS-Schaft

ARl5
M5-Solid

Quad-Rail-
Inteeral

425 609 926
Einschiebbarer
KS-Schaft



sErTE3voN6 Die Schusswaffe ,,schmeisser AR 15* ist optisch und auch von ihrer Technik her mit der

. vollautomatischen Kriegswaffe ,,Colt AR 15 /Ml6* (Nr. 29 c der KWL) vergleichbar. Sie

verschießt Patronen im Kaliber .223 Runington (5,56 x 45 mm). Sie ist wie die vorgenannte

Kriegsschusswaffe ein Gasdrucklader mit feststehendem Lauf @ohr) und einem außchie-

ßenden Drehkopfrerschluss. Die ,,schmeisser AR 15* ist eine Neufertigung aus freien Ein-

zelteilen (Waffengehäuse, Schaft, Handschutz usw.), die mit denen der Kriegswaffenfamilie

,,Colt AR 15 /M.l6* baugleich sind und aus dem Zubehörmarkt stammen. Die wesentlichen

Waffenteile (nach dem Waffi) werden neu und speziell ftir diese halbautomatischen zivilen

Schusswaffen gefertigt.
Die Schusswaffe ,,schmeisser AR l5* ist nicht mit Teilen der Kriegswaffe ,,Colt AR 15 /

M16* kompatibel (in Bezug auf einen Umbau in einen Vollautomateir). Aufgrund dieses

Sachverhalts kann die Schusswaffe,,schmeisset AR 15* als Zivilversion der,,Colt AR l5 /

Ml 6* bezeichnet werden.

Ereeb-nis de$ Versleichs der Musterrafien -Schmeisser AR 15* mit der vollautomati-
schen Krieewaffe -ColtAR 15 / M16". die im foleenden als Referenzwafre b€zeichnet
wirö:

1. Wesentliche Waflenteile (nach dem \ilaffG):

Der Venchluss:

Die Ausfräsung im rückwtirtigen unteren Teil des Verschlussträgers ist erweitert mit der Fol-
ge, dass der Auslösehebel für Dauerfeuer über den Verschluss nicht angesteuert werden kann.
Die Verschlüsse der vorgelegten Waffen des Typs ,,Schmeisser AR l5'und der Referenz-
waffe können in die jeweils andere Waffe eingebaut werden, aber es istkeine störungsfreie
Funktion des Verschlusses möglich.

DerLauf:

Material:
Anzabl der Zthge und Felder:
Lauflänge inmm:
Laufchnchmesser inmm:

Stahl
4 Zttge und Felder Rechtsdrall
374mmbis 609
18,05 mm an der Mündung bis 23,6 mm
23,6mnbis 25,5 mm im Bereich des Paüonenlagers

Der Lauf der Schusswaffe ,oSchmeisser AR 15* ist fest mit dem Gehäuse verbrmden. Er kann
nicht in eine Referenzwaffe eingebaut werden. Ebenso kann ein Lauf aus der Kriegswalle

,,Colt AR 15 | Ml6* nicht in die ,,Schmeisser AR 15" eingebaut werden.

2. Sonstige:

Das obere Woffensehäuse:

Die vorliegenden Gehäuse wurden ohne ein besonderes Konstruktionsmerkmal (den sog.

,,,{uto-searcut") gefertigt. Auch wenn der Versuch unternommen wir4 in diese'm Zustand ein



sEm4vol6 vollautomatisches Griffsttick an die Waffe anzubringen, so würde dalrer die Abgabe von

Feuerstößen unmöglich sein.

Ergebnis der, wafrenrechtlichen Prüfuns:

1. Die o. a. Schusswaffen waren noch nicht Gegenstand eines Antrages nach $ 2 Abs. 5
WaffG.

2. Ein berechtigtes Interesse im Sinne des $ 2 Abs. 5 Nr. 1 Waffi wird ftir Ihren o. a
Antrag anerkannt.

3. Über die Kriegswaffeneigenschaft der o. a Schusswaffen hat das Bundesministerium für
Wirtschaft und Technologie (BMWi) entschieden. Die Schusswaffen sind keine Kriegs-
waffen im Sinne des Gesetzes über die Kontolle von Kriegswaffen in der Fassung der
Bekanntnachung vom 22. November 1990 (BGBI. I S. 2506), n;JLetrt geändert durch Ar-
tikel 2 der Verordnung vom 30. Mai 2008 (BGBI. II S. 502).

4. Es handelt sich bei den o. a. Schusswaffen um halbautomatische Schusswaffen im Sinne
der Anlage l zu $ l Abs. 4 Warc Abschnitt l Unterabschnitt l Nr. 2.2 (2. Alternative)
und um Langwaffen i. S. d. Nr. 2.5.

5. Die o. a. Schusswaffen sind als halbautomatische Lang-Schusswaffen in die Kategorie

,,8" gem. Anlage 1 zu $ I Abs.4 WaffG Abschnitt 3 Nr. 2.4 bzu'r.2.5 einzuordnen

fe nach vorhandenern/verwendetem Magazn). Die o. a. Schusswaffen sind nicht nach
Anlage 2 za 12 Abs. 3 Waffc -Waffenliste- Abschniü I verboten.

6. Die o. a. Schusswaffen können aufgrund einer Erlaubnis nach $$ l0 oder 2l Waffi bzw.

$ 15 Bundesjagdgesetz (in Verbindung mit $ 13 WatrG) erworben werden.

7. Die o. a. Schusswaffen mit der Lauflänge 3714 cm sind von dem Verbot zur schießsport-
lichen Verwendung nach $ 6 Absatz I der Allgemeinen Waffengesetz-Verordnung
(AWaAD er{asst.
Die o. a. Schusswaffen mit Lauflängen von 4215 cm bis 6019 cm sind nicht von dem
Verbot zur schießsportlichen Verwendung nach $ 6 Absatz I AWaffV erfasst, sofern die
Schusswaffen mit Magazinen verwendet werden, deren Kapazität l0 Patonen nicht über-
steigen.
Ferner ist Voraussetzung, dass die beteffende Schusswaffe für die Schießwettbewerbe
des ftr den jeweiligen Waffenbesitzer zuständigen Schießsportverbandes zugelassen ist.

Besründung:

l. Es wurden keine weiteren Antäge nach $ 2 Abs. 5 Warc ftir die o. a. Schusswaffen
gestellt.

2. Die Fimta Schmeisser GmbH beabsichtigt die o. a Schusswaffen zu importieren und zu
verheiben. Sie ist im Besitz der notwendigen Erlaubnis ihrer örtlich zuständigen Waffen-
behörde für den Handel mit Schusswaffen. Das berechtigte Interesse an der Entscheidung
nach $ 2 Abs. 5 Nr. I WatrG wurde damit glaubhaft gemacht.



sEmsvor,r6 3. Das Bundesministerium ftir Wirtschaft und Technologie hat die Kriegswaffeneigenschaft

der o. a. Schusswaffen verneint.

Mit den o. a. Schusswaffen kann durch eine einmalige Betätigung des Abzugs jeweils nur

ein Schuss abgegeben werden. Die Schusswaffen sind dalrer Halbautomaten im Sinne

derAnlagelzu$lAbs.4WarcAbschnitt lUnterabschnitt lNr.2.2,-2.Altenrative.
Die Läufe der o. a. Schusswaffen sowie der beantragten Modellvarianten haben immer

eine Länge von mindestens 37,4 cm und sind bereits länger als das für die Einstufung als

Langwaffe entscheidende Mindesünaß von 30 cm (Länge von Lauf zusarnmen mit dem

dazugehörigen Verschluss in geschlossener Stellung).
Weiterhin sind die o. a. Schusswaffen bzw. die beantagten Modelle alle länger als 60 cm.

Somit sind die Waffen kinger als das ftir die Einstufung als Langwaffe im Sinne der An-

lagelzu$lAbs.4WarcAbschnittlUnterabschnittlNr.2.5entscheidendeMindest-
maß von 60 cm.
Damit sind die Schusswaffen baw die beantragten Msdelle Langwafren im Sinne dq

vorgenannten Definition.

Bei der Verwendung von Magazinen mit einer Y.apaatätvon 2 Patronen sind die o. a

Schusswaffen als halbautomatische Lang-Schusswaffeno die in ihren Magazinen und dem
jeweiligen Patronenlager nicht mehr als drei Patronen aufrrehmen können" in die Katego-

rie ,,8' gem. Anlage I zu $ I Abs. 4 WatrG Abschnitt 3 Nr. 2.5 einzuordnen.
Bei der Verwendung von Magazinen mit einer Kapaz;rtät von 10 Patronen (und mehr)
sind die o. a. Schusswaffen als halbautomatische Lang-Schusswaffen, die in ihren Maga-
zinen und dem jeweiligen Paüonenlager me.hr als drei Patronen aufoehmen können" in

die Kategorie rB" gem. Anlage I an $ I Abs. 4 WaffG Abschnitt 3 Nr. 2.4 einzuordnen.

Die o. a. Schusswaffen sind nicht als vollautomatische Schusswaffen im Sinne von Anla-
ge I n $ 1 Abs. 4 WaffG Abschnitt I Unterabschnitt 1 Nr. 2.2 Satz 3 anzusehen und un-

terliegen auch nicht dem Vertot nach Anlage 2 zu 5 2 Abs. 3 Warc - Waffenliste - Ab
schnitt I Nr. 1.2.1.1. Die Schiebeschäfte der o. a. Schusswaffenvarianten lassen eine Ver-
ktirzung der Waffen-Gesamtlilnge von max. ca. 10 cm zu. Bei der Waffen-Version mit
der kärzesten Lauflänge bedeutet das eine Mindest-Waffengesamtlänge von75,2 cm.
Damit ist diese bei jeder Schaft-Position länger als das für die rechtliche Einstufung als
Langwaffe vorgegebene Mindestnaß von 60 cm. Daher unterliegen die o. a. Schusswaf-
fen-Versionen auch nicht dem Verbot nach Anlage2 ztr $ 2 Abs. 3 WatrG - Waffenliste
- Abschnitt I Nr. 1.2.3.
Die Beseitigung der im Ratrmen der Waffen-Neufertigung vorgenornmenen baulichen
Veränderungen im Vergleich zu der oben genannten Kriegswaffe unter der Verwendung
allgemein gebräuchlicher Mittel in Schusswaffen, aus denen in vollautomatischer Weise
geschossen werden kann, erscheint aus sachvetständiger Sicht ausgeschlossen.

Die o. a. Schusswafren untediegen keinen waffenrechtlichen Befreiungsvorschriften.
Somit ist ihr Erwerb aufgrund einer Erlaubnis nach $$ 10 oder 21 WaffG bzw. $ 15 Bun-
desjagdgesetz (in Verbindung mit $ 13 Warc) möglich, sofem die sonstigen waffen-
rechtlichen bzw. jagdrechtlichen Voraussetzungen gegeben sind.

4.

5.

7.



sErTE6v0N6 8. Jede der o. a. Schusswaffen ist eine "halbautomatische Schusswaffe, die ihrer äußeren
Form nach den Anschein einer vollautomatischen Kriegswaffe hervomrft, die Kriegswal
fe im Sinne des Gesetzes über die Konbolle von Kriegswaffen ist" ($ 6 Absatz I der All-
gemeinen Waffengesetz - Verordnung), weil sie optisch mit den vollautomatischen

Kriegswaffen der Baureihe ,,Colt AR 15 /M,l6* vergleichbar ist.
Die beantagten Modelle mit Lauflängen iiber 42,5 cm erftillen kein verbotsbegrtindendes
Merkmal im Sinne des $ 6 Abs. I Nr. 2 Buchst. -a- bis -c- AWaffV.
Somit sind diese Schusswaffen nicht von dem Verbot zur schießsportlichen Verwen-
dung ($ 6 Absatz I der Allgemeinen Waffengesetz-Verordnung) er{asst, sofern sie mit
Magazinen verwendet werden, deren Kapazität l0 Patronen nicht übersteigl.
Femer ist Voraussetzung, dass die Schusswaffen für die Schießwettbewerbe des ftir den
jeweiligen Waffenbesitzer zustitndigen Schießsportverbandes zugelassen sind.
Die Modelle mit Laufläingen von3'1,4 cm sind von dem Verbot der schießsportlichen
Verwendung nach $ 6 Absatz 2 Nummer 2 aAWaffV er{asst.

Hinweise:

1. Nach $ 2 Absatz 5 Nummer 2 Satz 2 WatrG wurden die zuständigen Bundes- und
Landesbehörden zu dem obigen Antrag angehörl

2. Dieser Feststellungsbescheid bezieht sich auf die o. a. Schusswaffen, die dementspre-
chend gekennzeichnet sind, und gilt nicht für deren Modifikationen, Nachbauten etc.

3. Durch diesen Bescheid bleibt die evtl. Notwendigkeit waffenrechtlicher oder sonstiger
Erlaubnisse unbertihrt.

Kosten:

Die Kosten ftir diesen Bescheid werden mit einem separaten Bescheid festgesetzt.

Rechtsbehelfsbelehrune:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch
erhoben werden. Der Widerspruch ist beim Bundeskriminalart" 65173 Wiesbaden,
schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

Mit freundlichen Grüßen

ffi/,f
#4,
dt"


